
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/10/21 2005/02/0038
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.2005

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §16 Abs2 litb;

StVO 1960 §99 Abs3 lita;

Rechtssatz

Das Überholverbot nach § 16 Abs 2 lit b StVO 1960 gilt bei den dort aufgezählten Gegebenheiten absolut und abhängig

davon, ob Gegenverkehr herrscht.
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